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Allgemeines 

Das Basement stellt für Projekte und Veranstaltungen, die die Vermittlung und Förderung digitaler 

Bildung in Schulen und in der Lehramtsausbildung zum Ziel haben, diverse Geräte (Laptops, iPads, 

Fairphones, ein Smartboard, Videokameras, Audioaufnahmegeräte, VR-Brillen, Spielekonsolen, 

Beamer, Roboter-Sets) und Software sowie einen Raum für max. 32 Teilnehmer*innen mit 

unterschiedlichen Sitzgelegenheiten, Whiteboards, Tischen und Stehtischen zur Verfügung. Lehrende 

und andere Personen, die das Basement mit Lerngruppen nutzen (im Folgenden: Nutzer*innen) 

erhalten eine Einweisung in die Bedienung der technischen Ausstattung. Nutzer*innen sind gehalten, 

die Einrichtung verantwortungsvoll und gemäß der erhaltenen Einweisung zu nutzen. Nach der 

Einweisung liegt die Verantwortung für die Technik bis zur Rückgabe ganz bei den Nutzer*innen. Die 

eigenständige Einweisung weiterer Personen ist nur in Ausnahmefällen nach gesonderter Absprache 

zulässig. Das Basement steht generell Montag – Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr zur Verfügung. 

_______________________________________________________________________________ 

Name  

_______________________________________________________________________________ 

Institution  

_______________________________________________________________________________ 

Adresse 
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Gewährleistung  

Der*die Nutzer*in ist für die von ihm*ihr erhobenen und sonstigen in das System eingebrachten 

Nachrichten, Texte, Daten und alle sonstigen Aktivitäten allein verantwortlich. Eine Haftung des 

Basements für durch technische Ausfälle bedingte Datenverluste ist ausgeschlossen. 

 

Raumnutzung  

Das Basement kann stunden- oder tageweise für Projekte und Veranstaltungen gebucht werden. Nicht 

benötigte Termine müssen dem Basement-Team unmittelbar mitgeteilt werden. Die Verantwortung 

für die sachgerechte Nutzung des Basements liegt beim*bei der Nutzer*in. Es ist untersagt, 

Studierende oder Schüler*innen unbeaufsichtigt im Raum zu lassen. Der Raum ist ordentlich zu 

verlassen und bei jedem – auch bei kurzem – Verlassen zu verschließen. Die Fenster sind beim 

Verlassen des Raumes zu schließen. Der*die Nutzer*in kann beim Medientechniker (basement-

admin@gei.de) gegen eine Unterschrift einen Transponder für das Basement ausleihen, der spätestens 

am nächsten Tag zurückgegeben werden muss. Bei Verlust ist der Transponder zu ersetzen (Kosten ca. 

50 Euro). 

 

Nutzung der Hard- und Softwareeinstellungen  

Veränderungen der Installation und Konfiguration der technischen Einrichtung im Basement und des 

Netzwerks, Installation von Software, Nutzung eigener Software sowie Manipulationen an der 

Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Benötigte Software ist dem Medientechniker zu 

melden. Bei positiver Einschätzung installiert das Basement-Team die Software. 

Aufgezeichnete Audio-/und Videodaten werden nach einem Veranstaltungstermin automatisch 

gelöscht. Bei längerfristigen Projekten müssen lokal gespeichert Daten am Ende jedes Sitzungstermins 

auf einem zentralen Server gespeichert werden, da sie nach Ende der Sitzung automatisch gelöscht 

werden. Dort werden sie bis zu 6 Wochen nach Abschluss des Projektes gespeichert und dann vom 

Medientechniker gelöscht. Der*die Nutzer*in erhält vor der finalen Löschung der Daten eine 

Erinnerungsmail. 

Es ist untersagt, selbstständig Daten aus den Ordnerstrukturen der Rechner im Basement auf externe 

Speichermedien zu kopieren. Dieser Vorgang wird vom Medientechniker nach Anfrage der 

Nutzer*innen ausgeführt. 

Der*die Nutzer*innen verpflichtet sich, alle Aktivitäten im Basement zu unterlassen, die zivil- oder 

strafrechtlich untersagt sind. Insbesondere gilt dies für die unberechtigte Weitergabe von 

Programmen (Raubkopien), die dem Urheberrechtsschutz unterliegen. Diese Nutzungsvereinbarung 

ist bei Missachtung der beschriebenen Pflichten jederzeit mit sofortiger Wirkung durch den 

Eigentümer kündbar. 
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Haftung für persönliche Gegenstände und Benutzung der Ausstattung 

Für persönliche Gegenstände im Basement wird keinerlei Haftung übernommen. 

Der*die Nutzer*in haftet für Beschädigungen, welche durch seine*ihre Gäste, Mitarbeiter*innen oder 

Beauftragte am und/oder der darin enthaltenen Ausstattung verursacht werden. Etwaige Schäden sind 

umgehend dem Basement-Team zu melden. 

 

Datenschutz  

Jegliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die auf oder mit zur Nutzung überlassenen 

Geräten des Basements geschieht, erfolgt in vollständiger Verantwortlichkeit der*des 

unterzeichnenden Nutzer*in. Das Speichern und endgültige Löschen der Daten auf den Servern des 

Leibniz-Instituts für Bildungsmedien erfolgt im Auftrag der*des Nutzer*in (Art. 28 DSGVO). Das Institut 

verpflichtet sich dabei zur Einhaltung der Vorgaben der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), des Bundesdatenschutzes (BDSG) und des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NSDG). 

Ebendiese Vorschriften gelten ebenso uneingeschränkt für die Nutzer*innen und sind zu befolgen. Das 

GEI steht ggf. beratend zur Seite (datenschutz@leibniz-gei.de).   

 

 

Der*die Nutzer*in ist über die Nutzungsbedingungen belehrt worden und wurde bzgl. der Nutzung der 

technischen Ausstattung des Basements geschult und erkennt diese an. 

 

 

__________________________ 

Ort, Datum 

 

 

__________________________ 

Unterschrift Nutzer*in 

 

__________________________ 

Unterschrift Vertretung Basement-Team 

 

 


